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Hasskriminalität stellt sowohl für die Gesellschaft als auch die Polizei eine beson-
dere Herausforderung dar. Gründe dafür sind nicht nur die mitunter gravieren-
den Folgen für die Betroffenen, sondern auch der deutliche Anstieg angezeigter 
Taten, die zudem hohe Dunkelziffer sowie die Folgen für den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt.
Die Kommission Polizeiliche Kriminalprävention hat aus diesem Grund eine Arbeits-
gruppe mit der Behandlung des Themas beauftragt. Der Beitrag stellt ausgewähl-
te Ergebnisse der Arbeitsgruppe vor. Dabei werden zunächst Erkenntnisse zum 
polizeilichen Hellfeld sowie aus Dunkelfeldstudien vorgestellt. Daran schließt sich 
eine Übersicht zu Folgen von Hasskriminalität an. Der Artikel schließt mit Ablei-
tungen von Handlungsbedarfen zur weiteren Erforschung und zum Umgang mit 
Hasskriminalität in der Polizei und Gesellschaft.

Polizeiliche Definition  
von Hasskriminalität

Hasskriminalität hat vielfältige ne-
gative Auswirkungen, nicht nur für 
die Betroffenen, sondern für die Ge-
sellschaft als Ganzes. Sowohl in der 
Kriminologie als auch in der Kriminal-
prävention wird Hasskriminalität seit 
geraumer Zeit eine besondere Bedeu-
tung beigemessen.

Definitorisch folgt die Arbeitsgrup-
pe der bundeseinheitlich vereinbar-
ten Definition des Begriffs „Hasskrimi-
nalität“ durch den Kriminalpolizeilichen 
Meldedienst in Fällen Politisch Moti-
vierter Kriminalität (KPMD-PMK), der 
an den international gängigen Begriff 
„Hate Crime“ angelehnt ist: 

Der Begriff Hasskriminalität (vgl. 
Bundeskriminalamt, 2023: 6f) bezeich-
net hier 

	■ politisch motivierte Straftaten, 
wenn in Würdigung der Umstände 
der Tat und/oder der Einstellung 
der Tat begehenden Person An-
haltspunkte dafür vorliegen, dass 
sie aufgrund von Vorurteilen des Tä-
ters bzw. der Täterin bezogen auf 
Nationalität, ethnische Zugehörig-
keit, Hautfarbe, Religionszugehörig-
keit, sozialen Status, physische und/
oder psychische Behinderung oder 
Beeinträchtigung, Geschlecht bzw.  

geschlechtliche Identität, sexuel-
le Orientierung, äußeres Erschei-
nungsbild begangen werden. 

	■ Bei der Würdigung der Umstände 
der Tat ist neben anderen Aspek-
ten auch die Sicht der Betroffenen 
mit einzubeziehen. 

	■ Straftaten der Hasskriminalität kön-
nen sich unmittelbar gegen eine 
Person oder Personengruppe, eine 
Institution oder ein Objekt richten, 
welche seitens der Tat begehenden 
Person einer der o. g. gesellschaft-
lichen Gruppen zugerechnet wird 
(tatsächliche oder zugeschriebene 
Zugehörigkeit) oder sich im Zusam-
menhang mit den vorgenannten 
Vorurteilen des Täters bzw. der Tä-
terin gegen ein beliebiges Ziel rich-
ten. 

	■ Die als Hasskriminalität subsumier-
ten Straftaten können von Beleidi-
gungen oder Bedrohungen im Inter-
net oder außerhalb des Internets, 
Sachbeschädigungen, Rufschädi-
gung bis hin zu Gewaltdelikten wie 
Körperverletzungen, Raubdelikten, 
Brandanschlägen oder letztlich so-
gar Tötungsdelikten reichen.

Im wissenschaftlichen Diskurs ist der 
Begriff „Hasskriminalität“ umstrit-
ten und stattdessen der Begriff „Vor-
urteilskriminalität“ gebräuchlich. Be-
gründet wird dieser weitergefasste 
Begriff u.a. damit, dass entsprechen-

den Straftaten nicht immer ein Hass-
motiv zugrunde liegen müsse, sondern 
auch andere Motive, wie beispielswei-
se Eifersucht oder Geltungsdrang, aus-
schlaggebend sein könnten (Groß & Hä-
fele 2026). Dementsprechend folgt die 
Arbeitsgruppe zugleich einem weiten 
Verständnis des Begriffes Hasskrimina-
lität, das auch die Bedeutung von Vor-
urteilskriminalität inkludiert.

Darüber hinaus zielt Hasskriminali-
tät auf identitätsstiftende Merkmale 
ab, die Betroffene nicht beeinflussen 
können (Church & Coester 2021). Hass-
kriminalität hat außerdem einen Auf-
forderungs- oder mindestens Zustim-
mungscharakter an Gleichgesinnte und 
die eigene soziale Gruppe. Gleichzeitig 
zielt sie darauf ab, in der gesamten Be-
troffenengruppe Angst zu erzeugen und 
Ablehnung auszudrücken. „Dieser Bot-
schaftscharakter richtet sich auch ge-
gen das soziale Gefüge demokratischer 
Staaten und verdeutlicht damit den po-
litischen bzw. gesamtgesellschaftlichen 
Bezug solcher Taten“ (Church & Coester 
2021: 6). Diese, über die jeweilige Einzel-
tat hinausweisende Dimension der Hass-
kriminalität, ist ein Mitgrund dafür, dass 
entsprechende Straftaten besonders 
strafbewehrt sind und polizeilich vom 
Staatsschutz bearbeitet werden.

Hell- und Dunkelfeld  
von Hasskriminalität

Polizeiliches Hellfeld (KPMD-PMK)
In der jährlich vom Bundesministe-

rium des Innern (BMI) gemeinsam mit 
dem Bundeskriminalamt (BKA) veröf-
fentlichten Statistik zur Politisch Mo-
tivierten Kriminalität (PMK) wird seit 
Beginn der systematischen Erfassung 
im Jahr 2001 unter anderem das Ober-
themenfeld (OTF) „Hasskriminalität“ 
ausgewiesen. Diese Kategorie umfasst 
Straftaten, die sich gegen Personen 
oder Gruppen aufgrund tatsächlicher 
oder zugeschriebener Merkmale rich-
ten und aus gruppenbezogener Men-
schenfeindlichkeit resultieren. Die im 
Folgenden dargestellten Daten basie-
ren auf dem KPMD-PMK, der eine syste-
matische Erhebung von Straftaten aus 

1	  Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) erfasst kein Tatmotiv und ist daher auch nicht im Kontext von Hasskriminalität auswertbar. 
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dem PMK-Deliktsfeld gewährleistet.1
Abbildung 1 veranschaulicht dabei 

die Entwicklung der registrierten Straf-
taten im Oberthemenfeld „Hasskrimina-
lität“ im Zeitraum von 2010 bis 2024. 

Die Auswertung zeigt, dass die Zahl 
der gemeldeten Straftaten im OTF 
„Hasskriminalität“ in den vergangenen 
Jahren einen deutlichen Anstieg ver-
zeichnet. Im Jahr 2024 wurde mit ins-
gesamt 21.773 registrierten Fällen ein 
neuer Höchststand erreicht, was ge-
genüber dem Vorjahr einem Zuwachs 
um 28 % entspricht (2023: 17.007 Fäl-
le). Dieser Anstieg ist maßgeblich auf 
die erneute Zunahme fremdenfeind-
licher Straftaten zurückzuführen, die 
im Vergleich zu 2023 um 29,1 % ge-
stiegen sind. Der überwiegende Anteil 
dieser Delikte (74,8 %) ist dem Phäno-
menbereich der politisch motivierten 
Kriminalität von rechts (PMK-rechts) zu 
zuordnen. Die Taten sind dabei weitge-
hend durch vorurteilsgeleitete Tatmo-
tive gekennzeichnet, die sich gegen die 
tatsächliche oder zugeschriebene Na-
tionalität, ethnische Zugehörigkeit, 
Hautfarbe oder Religionszugehörigkeit 
der Betroffenen richten (BMI & BKA 
2025). Dabei ist die Bedeutung des di-
gitalen Raums im Kontext der PMK un-
gebrochen, insbesondere im Bereich 
der Hasskriminalität: Im Jahr 2024 
wurden insgesamt 10.732 Straftaten 
im Zusammenhang mit sog. „Hasspos-
tings“ registriert, was gegenüber dem 
Vorjahr einem Anstieg von rund 34 % 
entspricht.2 Diese Zunahme zeigt die 

wachsende Relevanz digitaler Kommu-
nikationsräume sowohl als Tatorte als 
auch als Tatmittel politisch motivier-
ter und vorurteilsgeleiteter Strafta-
ten sowie die damit verbundenen ge-
sellschaftlichen Folgen.

Hinsichtlich der Anzahl der Fälle von 
Hasskriminalität ist von einem gro-
ßen Dunkelfeld auszugehen, da vie-
le Betroffene aus Scham, fehlendem 
Vertrauen in die Strafverfolgungs-
behörden und aus anderen Gründen 
von einer Anzeige absehen (vgl. hier-
zu Birkel et al. 2023). Um ein realisti-
scheres Bild der Situation zu erhalten 
und damit die Relevanz des Deliktbe-
reiches besser einschätzen zu können, 
ist es erforderlich, neben 
den Hellfelddaten der PMK, 
auch Erkenntnisse aus der 
Dunkelfeldforschung einzu-
beziehen.

Dunkelfeldstudien 
Komplementär zum Hell-

feld verfolgen Dunkelfeld-
untersuchungen das Ziel, 
Erkenntnisse über das Ge-
samtaufkommen bestimm-
ter Straftaten, einschließlich 
des sogenannten (relativen) 
Dunkelfeldes – also der Po-
lizei nicht bekannten Straf-
taten – zu gewinnen. Das 
BKA führt in Zusammenar-
beit mit den Bundesländern 
die Dunkelfeldbefragung „Si-
cherheit und Kriminalität in 

Deutschland (SKiD)“ durch. In der ers-
ten Erhebung 2020 wurden auch Er-
kenntnisse zur vorurteilsgeleiteten 
Körperverletzung erhoben, die im Fol-
genden vorgestellt werden (vgl. Birkel 
et al. 2023).3 

Die Befragten sollten angeben, ob 
sie innerhalb der letzten zwölf Mona-
te Opfer von Körperverletzung gewor-
den sind und ob sie glauben, dass die 
Tat aufgrund einer Gruppenzugehörig-
keit erfolgt sei. Abbildung 2 zeigt die 
Prävalenzraten für vorurteilsgeleitete 
Körperverletzung. Insgesamt haben in-
nerhalb der letzten zwölf Monate etwa 
1 % der in Deutschland lebenden Men-
schen ab 16 Jahren eine vorurteils-
geleitete Körperverletzung erlebt. 
Die häufigsten Motive hierfür sind – 
mit jeweils einer Prävalenzrate von 
0,32 % der soziale Status und die Her-
kunft des Opfers. Es folgen dahinter 
Religion (0,25 %), politische Einstellung 
(0,22 %) und Geschlecht/geschlechtli-
che Identität (0,20 %). Zu den weniger 
genannten Gründen gehören Behin-
derung (0,09 %) und sexuelle Orientie-
rung des Opfers (0,05 %).

Dabei zeigt sich differenziert nach 
Geschlecht, dass Männer wesentlich 
häufiger von vorurteilsgeleiteter Kör-
perverletzung betroffen sind als Frau-
en: Unter Männern liegt die Prävalenz-
rate mit 1,4  % gut doppelt so hoch 
wie unter Frauen (0,66 %). Unterschie-
de bestehen in der Form, dass Männer 
bei nahezu allen Merkmalen die höhe-
ren Prävalenzraten haben bis auf das 
Merkmal Geschlecht bzw. geschlechtli-

2	  Ein weiterer Faktor für den Anstieg der gemeldeten Fälle ist u.a. auch die Einrichtung der Zentralen Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet (ZMI) im BKA, die ver-
mehrt strafbare Inhalte aufdeckt und somit zahlreiche Fälle vom Dunkel- ins Hellfeld überführt. 

3	  Vgl. Die Darstellung der Befunde erfolgt in Anlehnung an des SKiD-Bericht 2020. Im ersten Halbjahr 2026 werden Ergebnisse einer aktualisierten Studie SKiD 2024 vorge-
stellt, die auf Grund eines modifizierten Erhebungsinstruments differenziertere Aussagen zur Prävalenz von Hasskriminalität über alle Gewalt- und Sexualdelikte hinweg 
erlauben werden.

Abbildung 1:Entwicklung der Straftaten im OBF Hasskriminalität“ von 2010-2024 im analogen/digitalen Raum

Abbildung 2: Prävalenzrate der letzten zwölf Monate für vorurteils-
geleitete Körperverletzung (Quelle: Birkel et al. 2023, S. 51)
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che Identität; hier weisen Frauen eine 
deutlich höhere Belastung auf.

Bei der vorurteilsgeleiteten Körper-
verletzung weichen die Anzeigequo-
ten je nach zugrunde liegender Tat-
motivation in der SKiD-Studie 2020 
stark voneinander ab. Dabei ist zu be-
achten, dass den Schätzungen in Teilen 
relativ geringe Fallzahlen zugrunde lie-
gen, weshalb die folgenden Prozentan-
gaben eher als grobe Größenordnun-
gen zu verstehen sind. Am häufigsten 
werden Vorfälle zur Anzeige gebracht, 
wenn die betroffene Person aufgrund 
des Alters angegriffen wurde (39,8 %). 
In etwa gleichem Ausmaß ist dies beim 
sozialen Status der Fall (36,5%). Selte-
ner werden vorurteilsgeleitete Körper-
verletzung aufgrund des Geschlechts 
bzw. der geschlechtlichen Identität an-
gezeigt (12,2 %). Besonders niedrig ist 
die Anzeigequote bei „sexueller Orien-
tierung“ (0,9 %), was auf ein besonders 
ausgeprägtes Dunkelfeld hindeutet. 

Neben den SKiD-Studien lassen 
Dunkelfelderhebungen der Landes-
kriminalämter Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein aus dem Jahr 2017 
Rückschlüsse auf Ausprägung und 
Verteilung der Betroffenheit von vor-
urteilsmotivierter Kriminalität sowie 
zum Anzeigeverhalten und Vertrauen 
in die Polizei durch die Betroffenen in 
diesen beiden Bundesländern zu (Drei-
ßigacker, 2017; Groß et al. 2019). 

Diese Dunkelfeldstudien erfassten 
nicht nur vorurteilsgeleitete Körper-
verletzung, sondern auch Delikte da-
rüber hinaus (z. B. Beleidigung, üble 
Nachrede, Drohung, Diebstahl, sexu-
elle Bedrängung). Bei Hasskriminalität 
konnte insgesamt eine Prävalenz von 
5,0 % gemessen werden, wobei Män-
ner insgesamt häufiger betroffen wa-
ren als Frauen (5,4 % im Vergleich zu 
4,7 %). Frauen haben jedoch ein signi-
fikant höheres Risiko, Betroffene von 
sexueller Bedrängung zu werden, als 
Männer (Groß et al. 2019). Vergleich-
bar mit den SKiD-Ergebnissen konnte 
bezüglich des Anzeigeverhaltens be-
obachtet werden, dass fast Dreivier-
tel der erlebten Straftaten nicht an-
gezeigt wurden und Betroffene von 
Hasskriminalität mit anhaltender Be-
lastung zu kämpfen haben (Groß et al. 
2019).

Folgen von Hasskriminalität

Physische und psychische Gewalt 
hat vielfältige und schwerwiegen-
de Folgen, die über die (un-)mittelba-
ren Verletzungen hinausgehen (Jaku-

bowicz et al., 2017; Rivara et al., 2019). 
Darüber hinaus können ablehnende 
Einstellungen bis hin zu Hass im ana-
logen sowie digitalen Raum vielfälti-
ge Folgen für Betroffene (Saha et al., 
2019; Ștefăniță & Buf, 2021) sowie für 
die Gesellschaft als Ganzes annehmen. 
Betroffene von Hasskriminalität zie-
hen sich beispielsweise eher aus dem 
öffentlichen Raum zurück, haben we-
niger Vertrauen in andere Menschen 
(Näsi et al., 2015; Paterson et al., 2018, 
Perry, 2012; Walters et al., 2019) und 
äußern seltener ihre politische Mei-
nung (Das NETTZ et al., 2024; Geschke 
et al., 2019), sie sind häufiger in ihrem 
Wohlbefinden beeinträchtigt (Costel-
lo & Hawdon, 2018) und reagieren zu-
nehmend wütend, verärgert und frus-
triert auf Hassbotschaften (Näsi et al., 
2015; Paterson et al., 2018, Perry, 2012; 
Walters et al., 2019) und haben ein er-
höhtes Risiko für psychische Auffällig-
keiten, erhöhtes Risikoverhalten bis 
hin zu psychischen Erkrankungen. Dar-
über hinaus ist die Wahrscheinlichkeit, 
zum Täter oder zur Täterin von Hass 
und Hetze zu werden, bei denjenigen 
größer, die selbst Viktimisierungser-
fahrungen gemacht haben oder Beob-
achter von vorurteilsgeleiteter Krimi-
nalität sind (Costello & Hawdon, 2018; 
Parti, Dearden, & Hawdon, 2022).

Die Dunkelfeldstudien (NI, SH) zei-
gen zudem, dass bei Betroffenen von 
Hasskriminalität das Vertrauen in die 
Polizei schwächer ausgeprägt ist als 
bei Betroffenen von anders gelager-
ten Straftaten und auch die Polizeiar-
beit seitens der Gewaltbetroffenen kri-
tischer bewertet wird als seitens der 
Nicht-Betroffenen. Schließlich wurde 
festgestellt, dass Betroffene von Hass-
kriminalität in allen Varianten von Krimi-
nalitätsfurcht höhere Werte aufweisen 
als Nicht-Betroffene (Groß et al. 2019).

Ferner haben vorurteilsgeleite-
te Straftaten Folgen, die über die di-
rekten Betroffenen hinausgehen. Die 
häufige Konfrontation mit Hass im 
digitalen Raum kann diskriminieren-
de Einstellungen gegenüber gefähr-
deten Gruppen verstärken (Cowan & 
Mettrick, 2002; Foxman & Wolf, 2013), 
extremistische Ansichten über Genera-
tionen hinweg perpetuieren (Hawdon & 
Costello., 2024) und die diskriminieren-
de Verteilung öffentlicher Ressourcen 
beeinflussen (Fasoli, Maass & Carnaghi, 
2015). Hassrede und vorurteilsgeleite-
te Straftaten können schließlich zu 
gesellschaftlichen Spaltungen führen 
(Costello & Hawdon, 2018) sowie den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt und 
die Stabilität von Demokratien gefähr-

den (Siegel, 2020). Schließlich können 
Kontextfaktoren, darunter beispiels-
weise Veränderungen der Sicherheits-
lage, aber auch des Sicherheitsgefühls, 
politische Faktoren (polarisierende po-
litische Diskurse) sowie Medien (z. B. 
Nachrichten über Migration), Krimina-
lität im Allgemeinen und Hasskrimina-
lität im Besonderen begünstigen (Ja-
cobs & van Spanje, 2021; Jost et al., 
2024; Müller & Schwarz, 2021).

Befunde und Ableitung von 
Handlungsbedarfen 

Die Darstellung der Hellfeldlage aus 
den Daten der PMK hat gezeigt, dass 
gemeldete Delikte im Bereich „Hasskri-
minalität“ in den letzten Jahren stark 
zugenommen haben. Die komplemen-
tären Erkenntnisse aus den Dunkelfeld-
studien zeigen zudem, dass Hasskrimi-
nalität häufig nicht angezeigt wird und 
ein entsprechend großes Dunkelfeld 
zu beobachten ist. Die Darstellung der 
Folgen von Hasskriminalität deuten da-
rauf hin, dass Hasskriminalität sowohl 
auf der individuellen Ebene als auch 
auf der gesellschaftlichen Ebene tiefe 
Spuren hinterlässt. Denn insbesondere 
Straftaten im Bereich Hasskriminalität 
gehen über die psychischen und phy-
sischen Folgen für die unmittelbar Be-
troffenen hinaus. Dies beeinträchtigt 
das Sicherheitsempfinden, das Zugehö-
rigkeits- sowie das Teilhabegefühl ent-
sprechender Gruppen und kann sich 
somit negativ auf den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt auswirken. Ent-
sprechend weisen Delikte in diesem 
Themenfeld ein demokratiegefähr-
dendes Potenzial auf, was gesamtge-
sellschaftlich bewältigt werden muss.

Aus diesen Befunden ist ein dringen-
der Handlungsbedarf abzuleiten, der 
sich auch in der Präventionsarbeit nie-
derschlagen muss. Entsprechend wer-
den nachfolgend die identifizierten 
Handlungsempfehlungen abgeleitet:

Nutzung relevanter Kommuni-
kationskanäle: Der erneute Anstieg 
von Hass und Hetze im Internet im Jahr 
2024 zeigt, dass der digitale Raum bei 
den entsprechenden Straftaten eine 
immer größere Rolle spielt. Insbesonde-
re soziale Netzwerke fungieren als Ver-
breitungsräume für Hassbotschaften, 
Desinformation und extremistische In-
halte. Diese können individuelle und 
kollektive Meinungsbildungsprozesse 
beeinflussen und gesellschaftliche Nor-
men verschieben. Dadurch kann nicht 
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nur eine Normalisierung von Hass und 
Ausgrenzung begünstigt werden, son-
dern auch eine erhöhte Bereitschaft 
zur Nachahmung erfolgen, was Radika-
lisierung und Hasskriminalität begüns-
tigen kann (BMI & BKA 2025). Bei der 
Umsetzung von Präventionsmaßnah-
men ist zu berücksichtigen, über wel-
che Kommunikationskanäle – etwa sozi-
ale Medien – relevante Akteure erreicht 
werden können und in welcher Form 
diese angesprochen werden sollten.

Zielgruppenspezifische Anspra-
che durch Täter- und Opferanaly-
sen: Um eine zielgruppenspezifische 
Ansprache zu ermöglichen, ist bei der 
Entwicklung geeigneter Präventions-
maßnahmen auch die systematische 
Einbeziehung demografischer Daten 
der Tatverdächtigen zentral. Die bis-
lang vorliegenden Auswertungen wei-
sen auf auffällige Geschlechts- und 
Altersstrukturen hin, die auf eine zu-
nehmend älter werdende sowie stark 
männlich dominierte Tätergruppe 
schließen lassen. Vor diesem Hinter-
grund werden derzeit vertiefende 
Analysen durchgeführt, um weiterfüh-
rende empirische Erkenntnisse zu ge-
winnen und eine fundierte Grundlage 
für die Entwicklung präventiver Stra-
tegien zu schaffen.

Bedarf an Spezialstudien: Bishe-
rige Befunde deuten darauf hin, dass 
marginalisierte Personengruppen und 
Menschen der LSBTIQ*-Community be-
sonders stark von Hasskriminalität be-
troffen sind (Leitgöb-Guzy & Bieber 
2026). Bislang fehlt es jedoch an Spe-
zialstudien, die tiefergehende Befun-
de zur Betroffenheit, dem Anzeigever-
halten und auch der Inanspruchnahme 
von Unterstützungsangeboten liefern, 
um auf deren Grundlage passgenaue 
Konzepte für Prävention und Interven-
tion entwickeln zu können. 

Sensibilisierung von Polizeibe-
amten und -beamtinnen für Hass-
kriminalität: Hasskriminalität zeigt 
sich nicht als ein fest definierter Tat-
bestand, sondern erweist sich als ein 
komplexes Verhalten, das als solches 
erkannt werden muss. Neben einem 
Grundstraftatbestand muss die poli-
tisch motivierte Ausrichtung des Tä-
ters bzw. der Täterin entweder offen-
kundig sein oder sich deutlich aus der 
Tatausführung herleiten lassen (Ki-
nitz, 2008). Eine solche Einordnung ist 
nicht immer leicht vorzunehmen. Von 
großer Bedeutung ist daher, dass Poli-
zeibeamte Hasskriminalität als solche 

erkennen, sensibilisiert mit den Be-
troffenen umgehen und entsprechen-
de Anzeigen an den Staatsschutz wei-
terleiten.

Fortbildungsangebot für Poli-
zeibeamte und -beamtinnen: Daher 
wird aktuell ein Fortbildungsangebot 
entwickelt, das Polizeibeamte und -be-
amtinnen besser darin schult, Delikte 
der „Hasskriminalität“ zu erkennen und 
Handlungssicherheit mit diesen Delik-
ten zu erlangen. Ziel ist es, durch eine 
gesteigerte Sensibilität beim Erkennen 
von Hasskriminalität und im Umgang 
mit Betroffenen bei der Anzeigenauf-
nahme und Sachbearbeitung das Ver-
trauen in die Polizei und die Anzeige-
bereitschaft seitens der Betroffenen 
zu steigern.
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